
 Vereinte Nationen A/67/L.72 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/67/49 (Vol. I)). 

 

 
Generalversammlung  

Verteilung: Begrenzt 
27. Juni 2013 

 
Deutsch 

Original: Englisch 

Siebenundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 20 a) 
Nachhaltige Entwicklung: Umsetzung der Agenda 21, des Programms 
für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und der Ergebnisse des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung und der Konferenz der 
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 

Resolutionsentwurf, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung 

Format und organisatorische Aspekte des politischen Forums auf hoher 
Ebene über nachhaltige Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 66/288 vom 27. Juli 2012, mit der sie das Ergeb-
nisdokument der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung mit dem 
Titel �Die Zukunft, die wir wollen� billigte, 
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koordinierten Weiterverfolgung der Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen 
der Vereinten Nationen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich und auf damit zusam-
menhängenden Gebieten zu stärken, und in Anerkennung der Schlüsselrolle, die dem Rat 
bei der Herbeiführung einer ausgewogenen Integration der drei Dimensionen der nachhalti-
gen Entwicklung zukommt, 

 unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung2, die Agenda 213, 
das Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 214, den Durchführungsplan des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung (Durchführungsplan von Johannesburg)5 und die 
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rung15, der Erklärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung: Ergebnisdokument der In-
ternationalen Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der Umset-
zung des Konsenses von Monterrey16, dem Ergebnisdokument der Plenartagung der Gene-
ralversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele17, dem Aktions-
programm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung18, den Schlüs-
selmaßnahmen zur weiteren Umsetzung des Aktionsprogramms der Internationalen Konfe-
renz über Bevölkerung und Entwicklung19 und der Erklärung und der Aktionsplattform von 
Beijing20, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 67/203 vom 21. Dezember 2012, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Erkenntnisse 
aus der Arbeit der Kommission für Nachhaltige Entwicklung21; 

 2. beschließt, dass das politische Forum auf hoher Ebene entsprechend seinem  
universellen zwischenstaatlichen Charakter eine politische Führungsrolle wahrnehmen, An-
leitung und Empfehlungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung geben und die 
Fortschritte bei der Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen auf dem Gebiet der 
nachhaltigen Entwicklung verfolgen und überprüfen, die Integration der drei Dimensionen 
der nachhaltigen Entwicklung auf ganzheitliche und sektorübergreifende Weise und auf al-
len Ebenen verbessern und eine zielgerichtete, dynamische und handlungsorientierte Tages-
ordnung haben wird, die die angemessene Behandlung neuer und entstehender Herausforde-
rungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung gewährleistet; 

 3. beschließt außerdem, dass die Tagungen des Forums unter der Schirmherrschaft 
der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats einberufen werden; 

 4. beschließt ferner, dass bei allen Tagungen des Forums Vorkehrungen für die 
volle und wirksame Teilnahme aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der Mit-
gliedstaaten der Sonderorganisationen getroffen werden; 

 5. beschließt, dass bei allen Tagungen des Forums alles getan wird, um einen Kon-
sens herbeizuführen; 

 6. beschließt außerdem, dass die Tagungen des Forums unter der Schirmherrschaft 
der Generalversammlung 
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 c) unter dem Vorsitz des Präsidenten der Versammlung stehen werden; 

 d) zu einer knappen, ausgehandelten politischen Erklärung führen werden, die der 
Versammlung zur Prüfung vorgelegt wird; 

 7. beschließt ferner, dass die Tagungen des Forums unter der Schirmherrschaft des 
Wirtschafts- und Sozialrats 

 a) vom Präsidenten des Rates alljährlich für einen Zeitraum von acht Tagen einbe-
rufen werden und einen dreitägigen Tagungsteil auf Ministerebene umfassen, der im Rah-
men der Arbeitstagung des Rates stattfindet, auf der jährlichen Überprüfung auf Minister-
ebene aufbaut und diese anschließend ab 2016 ersetzt; 

 b) unter dem Vorsitz des Präsidenten des Rates stehen werden; 

 c) einen thematischen Schwerpunkt haben werden, der die Integration der drei 
Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung widerspiegelt, eingedenk der thematischen 
Ausrichtung der Tätigkeiten des Rates und im Einklang mit der Entwicklungsagenda nach 
2015;  

 d) die Fortschritte bei der Umsetzung der Ergebnisse aller großen Konferenzen und 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich sowie die 
jeweiligen Mittel der Umsetzung weiterverfolgen und überprüfen, die Zusammenarbeit und 
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen in Bezug auf Programme und 
Politiken der nachhaltigen Entwicklung verbessern, die Weitergabe von bewährten Prakti-
ken und Erfahrungen in Bezug auf die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung fördern 
und auf freiwilliger Grundlage die Weitergabe von Erfahrungen, einschließlich Erfolgen, 
Schwierigkeiten und Erkenntnissen, erleichtern und die systemweite Kohärenz und Koordi-
nierung der Politik auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung fördern werden; 

 e) die Arbeit des Forums für Entwicklungszusammenarbeit und andere Tätigkeiten 
des Wirtschafts- und Sozialrats im Zusammenhang mit der Integration und Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen werden; 

 f) regionale Vorbereitungsprozesse nutzen werden; 

 g) zu einer ausgehandelten Ministererklärung führen werden, die in den Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats an die Generalversammlung aufgenommen wird; 

 8. beschließt, dass das Forum im Rahmen der Entwicklungsagenda nach 2015 und 
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sowie auf den in diesem Zusammenhang gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen auf-
bauen werden; 

 9. beschließt außerdem, dass alle unter der Schirmherrschaft der Generalversamm-
lung einberufenen Tagungen, soweit anwendbar, im Einklang mit der Geschäftsordnung der 
Hauptausschüsse der Versammlung abgehalten werden, sofern in dieser Resolution nichts 
anderes vorgesehen ist, und dass alle unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozi-
alrats einberufenen Tagungen, soweit anwendbar, im Einklang mit der Geschäftsordnung 
der Fachkommissionen des Rates abgehalten werden, sofern in dieser Resolution nichts an-
deres vorgesehen ist; 

 10. unterstreicht, dass die vom Wirtschafts- und Sozialrat in seinem Beschluss 
1995/201 vom 8. Februar 1995 für die Kommission für Nachhaltige Entwicklung aufgestell-
te Regelung auf die unter der Schirmherrschaft des Rates abgehaltenen Tagungen des Fo-
rums angewandt wird und dass die von der Generalversammlung in der Anlage zu ihrer Re-
solution 65/276 vom 3. Mai 2011 aufgestellten Regelungen auf die unter der Schirmherr-
schaft der Versammlung abgehaltenen Tagungen des Forums angewandt werden; 

 11. beschließt, dass auf den Tagungen des Forums ausreichend Zeit darauf verwen-
det wird, die Herausforderungen in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung zu erörtern, de-
nen sich die Entwicklungsländer, einschließlich der am stärksten gefährdeten Länder, insbe-
sondere die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer, die 
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 15. beschließt in dieser Hinsicht, dass es den Vertretern der wichtigen Gruppen und 
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lungsprogramm der Vereinten Nationen in seiner Eigenschaft als Sekretariat des Zehnjah-
res-Programmrahmens Empfehlungen geben kann, wobei es ihre Berichte berücksichtigt; 

 22. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung und den Präsidenten des Wirt-
schafts- und Sozialrats, sich bei der Organisation der Aktivitäten des Forums mit dem Präsi-
dium des Rates und mit den Vorständen der zuständigen Ausschüsse der Generalversamm-
lung abzustimmen, um sich die Beiträge und den Rat des Systems der Vereinten Nationen, 
der wichtigen Gruppen und gegebenenfalls anderer maßgeblicher Interessenträger zunutze 
zu machen; 

 23. beschließt, dass das Forum von der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten unterstützt wird, in enger Zusammenarbeit mit allen zuständi-
gen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Fonds und Pro-
gramme, der multilateralen Finanz- und Handelsinstitutionen, der Sekretariate der drei Rio-
Übereinkommen und anderer einschlägiger Vertragsorgane und internationaler Organisatio-
nen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats; 

 24. ersucht den Generalsekretär, alle im Treuhandfonds zur Unterstützung der Tä-
tigkeit der Kommission für Nachhaltige Entwicklung verbleibenden Mittel auf einen frei-
willigen Treuhandfonds des Forums zu übertragen, um gegebenenfalls die Teilnahme der 
Entwicklungsländer, der am wenigsten entwickelten Länder, der Vertreter wichtiger Grup-
pen und anderer maßgeblicher Interessenträger an der Arbeit des Forums zu erleichtern und 
die Vorbereitungen für das Forum zu unterstützen, und bittet in dieser Hinsicht die Mit-
gliedstaaten, die Finanzinstitutionen und andere Organisationen, Beiträge zu dem freiwilli-
gen Treuhandfonds des Forums zu leisten; 

 25. beschließt, dass die Reisekosten für die Teilnahme eines Vertreters jedes der am 
wenigsten entwickelten Länder an allen offiziellen Sitzungen des Forums aus dem ordentli-
chen Haushalt der Vereinten Nationen finanziert werden; 

 26. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat, die Kommission für Nachhaltige 
Entwicklung im Einklang mit Resolution 67/203 der Generalversammlung vom 21. Dezem-
ber 2012 mit Abschluss ihrer zwanzigsten Tagung, die vor der ersten Tagung des Forums 
abzuhalten ist, aufzulösen; 

 27. beschließt, dass die erste Tagung des Forums unter der Schirmherrschaft der 
Generalversammlung Eröffnungscharakter haben wird, ersucht den Präsidenten der Ver-
sammlung, diese Tagung zu Beginn der achtundsechzigsten Tagung für die Dauer eines Ta-
ges einzuberufen, und beschließt, dass das Tagungsergebnis ausnahmsweise und nur für die 
Zwecke dieser einen Tagung in der Zusammenfassung des Präsidenten bestehen wird; 

 28. beschließt außerdem, auf ihrer neunundsechzigsten Tagung die Notwendigkeit 
zu erörtern, im Jahr 2015 im Zusammenhang mit dem Auftakt zur Entwicklungsagenda 
nach 2015 eine Tagung des Forums unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung 
einzuberufen; 

 29. beschließt, auf ihrer dreiundsiebzigsten Tagung das Format und die organisato-
rischen Aspekte des Forums zu prüfen, sofern nichts anderes beschlossen wird; 

 30. hebt hervor, dass diese Resolution bei der Prüfung der Resolution 61/16 der 


